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(54) Montagestopfen zum Montieren einer Ankerhülse an einer Schalung

(57) Die Erfindung betrifft einen Montagestopfen (10)
zum Montieren einer Ankerhülse an einer Schalung, um
die Ankerhülse in ein zu erstellendes Betonbauteil ein-
zubetonieren. Der Montagestopfen weist einen koni-
schen Grundkörper (12) auf, der an seinem vorderen En-
de (14) einen in die Ankerhülse einschraubbaren Gewin-
deschaft (16) und an seinem hinteren Ende (20) ein An-
triebsprofil (22) für ein Drehwerkzeug aufweist. Der Mon-
tagestopfen weist einen sich durch den Grundkörper (12)
und den Gewindeschaft (16) axial erstreckende Durch-
gangskanal (26) zum Befestigen des Montagestopfens
(10) an der Schalung auf. Am vorderen Ende (14) des
Grundkörpers (12) ist eine ringförmigen Anschlagsfläche
(34) für die Ankerhülse angeordnet, die in radialer Rich-
tung über den Gewindeschaft (16) vorsteht. Der konische
Grundkörper weist erfindungsgemäß zwei Längenab-
schnitte (30; 32) mit unterschiedlicher Konizität auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Montagestopfen
zum Montieren einer Ankerhülse an einer Schalung.
[0002] Im Betonbau müssen in einem aus Frischbeton
zu erzeugenden Betonbauelement, beispielsweise einer
mit Stahl armierten Betonwand, häufig Ankerstellen für
eine Kletterschalung, ein Klettergerüst oder dergl. ein-
gebracht werden. Dazu werden Ankerhülsen jeweils mit-
tels eines Montagestopfens an einer beim Erzeugen des
Betonbauteils eingesetzten Schalung montiert und zu-
sammen mit dem Montagestopfen im Frischbeton ein-
gegossen. Während die Ankerhülsen dauerhaft im Be-
tonbauteil verbleiben und so die Ankerstellen bilden,
müssen die eingesetzten Montagestopfen nach dem Ab-
binden des Frischbetons und Ausschalen der Schalung
erneut aus dem erzeugten Betonbauteil entfernt werden.
[0003] Die Montagestopfen weisen zumindest in einer
zum Stand der Technik zählenden Ausführungsform ei-
nen in die Ankerhülse einschraubbaren Gewindeschaft
auf und werden an der Schalung üblicherweise mit den
am Bau üblichen Nägeln befestigt.
[0004] Damit sich der Montagestopfen nach dem Ab-
binden des Frischbetons wieder von der Ankerhülse tren-
nen und aus dem Betonbauteil entfernen lässt, muss ein
Eindringen von Frischbeton und anderen Verunreinigun-
gen in die Gewindeverbindung der Ankerhülse mit dem
Montagestopfen grundsätzlich vermieden werden. An-
dernfalls kann der Montagestopfen im ungünstigsten Fall
nicht mehr oder nur mit einem unerwünscht hohen Auf-
wand von der Ankerhülse gelöst und aus dem zwischen-
zeitlich verfestigten Betonbauteil entfernt werden. Zu-
dem kann der Gewindeabschnitt der Ankerhülse derart
mit (abgebundenem) Beton verschmutzt sein, dass diese
als Ankerstelle für eine Gesimskappenschalung, Kletter-
schalung bzw. ein Gerüst oder dergl. unbrauchbar ist.
[0005] Ebenso wird zur Erzielung einer geforderten
Betondeckung in der Praxis vielfach ein Hüllrohr aus Fa-
serbeton eingesetzt, das im Sinne einer Schutzman-
schette über die Ankerhülse bzw. den Schaft des Mon-
tagestopfens geschoben und durch Aufschrauben der
Ankerhülse auf den Montagestopfen zwischen dem Mon-
tagestopfen und der Ankerhülse (axial) eingespannt
wird. Das Faserzementrohr verbleibt nach einem Aus-
schalen zusammen mit der Ankerhülse in dem erzeugten
Betonbauelement.
[0006] Diese Vorgehensweise ist handwerklich auf-
wändig und bietet in der Praxis einen allzu oft nur unzu-
reichenden Schutz der Ankerhülse gegenüber einem
Eindringen von Verunreinigungen, insbesondere Frisch-
beton bzw. Zementmilch. Die Faserzementrohre können
bereits während des Verschraubens vom Montagestop-
fen mit der Ankerhülse oder des Festnagelns des Mon-
tagestopfens an der Schalung bzw. auch durch einen
Einsatz eines Betonrüttlers versehentlich beschädigt und
damit undicht werden. Dies erfordert, sofern dies über-
haupt bemerkt wird, häufig einen erneuten Austausch
des Faserzementrohrs bzw. kann andernfalls zu un-

brauchbaren Ankerstellen im Betonbauteil führen.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Montages-
topfen anzugeben, der bei einfacherer Handhabung eine
zuverlässigere Abdichtung der Ankerhülse ermöglicht.
[0008] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst
durch einen Montagestopfen mit den im Patentanspruch
1 angegebenen Merkmalen.
[0009] Der mit dem erfindungsgemäßen Montages-
topfen verbundene Vorteil besteht im Wesentlichen dar-
in, dass dieser einfacher handzuhaben ist und zugleich
einen verbesserten Schutz der mit dem Montagestopfen
verkoppelten Ankerhülse gegenüber einem Eindringen
von Frischbeton oder anderen Verunreinigungen bietet.
Der Montagestopfen wird mit seinem Gewindeschaft so-
weit in die Montagehülse eingedreht, bis dessen An-
schlagfläche an der Ankerhülse dichtend anliegt. Die
Verwendung eines im Stand der Technik eingesetzten
Faserzementrohrs als Schutzhülle erübrigt sich, was ent-
sprechende Zeit- und Kostenvorteile bietet. Der Monta-
gestopfen kann dabei über seinen Durchgangskanal in
herkömmlicher Weise an einer Schalung festgenagelt
werden. Zusätzlich bietet der Durchgangskanal die Mög-
lichkeit, den Montagestopfen, insbesondere von einer
Rückseite der Schalung her mittels einer durch die Scha-
lung hindurchgeführten Schraube ohne Gegenmutter
oder dergl. an der Schalung festzuschrauben. Dadurch
kann der Montagestopfen bzw. die Ankerhülse beson-
ders sicher an der Schalung montiert werden. Lagever-
änderungen des Montagestopfens bzw. der Ankerhülse
relativ zu der Schalung können so selbst bei höheren
mechanischen Belastungen, wie diese etwa bei dem Ein-
satz eines Betonrüttlers auftreten können, sicher vermie-
den werden. Insgesamt kann die Ankerhülse dadurch
innerhalb des zu erstellenden Betonbauteils weitaus zu-
verlässiger in einer vorbestimmten Weise positioniert
und gegenüber dem Betonbauteil/dessen Oberfläche
ausgerichtet werden.
[0010] Der erfindungsgemäße Montagestopfen kann
über das Antriebsprofil zudem einfacher und sicherer aus
der einbetonierten Ankerhülse herausgedreht und da-
durch ohne größeren Aufwand aus dem (verfestigten)
Betonbauelement entfernt werden. Dies kann zudem
mittels motorischer Unterstützung, beispielsweise mit-
tels eines Pressluft- oder elektrisch betriebenen Dreh-
werkzeugs erfolgen, was diesen bislang zeit- und kraft-
raubenden Arbeitsschritt erheblich beschleunigen und
vereinfachen kann.
[0011] Der Grundkörper des Montagestopfens weist
zwei Längenabschnitte mit unterschiedlicher Konizität
auf. Dadurch wird einerseits ein Entfernen des einbeto-
nierten Montagestopfens aus dem erzeugten Betonbau-
teil erleichtert, andererseits kann ein oberflächennaher
Wandabschnitt der durch den Montagestopfen erzeug-
ten Ausnehmung im Betonbauteil zur Oberfläche des Be-
tonbauteils angenähert senkrecht ausgebildet werden.
Außerdem wird dadurch einem Eindringen von Schmutz
und Feuchtigkeit in die erzeugte Ankerstelle entgegen-
gewirkt, was im Hinblick auf einen Schutz der Ankerhülse
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bzw. der Ankerstelle vor Korrosion vorteilhaft ist.
[0012] Einer der beiden und/oder beide Längsab-
schnitte können unterschiedliche axiale Längen aufwei-
sen, insbesondere kann der dem Gewindeschaft zuge-
ordnete Längenabschnitt eine dem Gewindeschaft des
Montagestopfens entsprechende Länge aufweisen.
[0013] Die Dichtfunktion des erfindungsgemäßen
Montagestopfens kann dadurch weiter verbessert wer-
den, dass die Anschlagfläche des Montagestopfens aus
Kunststoff, Gummi oder einem anderen hinreichend ela-
stisch verformbaren Werkstoff (Elastomer) gefertigt ist.
Die Anschlagfläche des Montagestopfens kann dann
über den Gewindeeingriff mit einem Innengewinde der
Ankerhülse derart axial gegen die Ankerhülse gepresst
werden, dass die Anschlagfläche der Ankerhülse vollum-
fänglich dichtend anliegt. Kleinere Unebenheiten der An-
schlagfläche bzw. einer der Anschlagfläche des Mon-
tagsstopfens zugeordneten Anlagefläche der Ankerhül-
se können auf diese Weise ebenso ausgeglichen wer-
den, wie etwa zwischen der Anschlagfläche und der An-
lagefläche befindliche Verunreinigungen.
[0014] Der Montagestopfen kann aus einem Metall
oder auch insgesamt aus einem Kunststoff gefertigt sein.
Im Falle eines insgesamt aus einem Kunststoff gefertig-
ten Montagestopfens kann auf einen die Anschlagfläche
bildenden separaten Dichtkörper, wie etwa einen Gum-
midichtring oder dergleichen, verzichtet werden. Dies ist
für die Handhabung des erfindungsgemäßen Montages-
topfens von Vorteil.
[0015] Der Gewindeschaft des Grundkörpers weist
vorzugsweise ein selbsthemmendes (Außen-) Gewinde
auf. Dadurch wird einerseits einem Lösen der Gewinde-
verbindung des Montagestopfens mit der Ankerhülse,
d.h. einer unerwünschten Lageänderung der Ankerhülse
gegenüber dem Montagestopfen, wie dies etwa beim
Einbringen von Frischbeton in die durch die Schalung
gebildete Gussform oder auch den Einsatz eines (Be-
ton-) Rüttlers vorkommen kann, vermieden. Zudem wird
dadurch auch einem Auftreten von Undichtigkeiten im
Bereich der Gewindeverbindung zwischen dem Monta-
gestopfen und der Ankerhülse entgegengewirkt, so dass
ein Eindringen von Frischbeton und/oder Zementmilch
in den Gewindebereich der Ankerhülse sicher vermieden
werden kann.
[0016] Damit der Montagestopfen auch bei größeren
Mengen an Verunreinigungen vollständig in die Anker-
hülse eingeschraubt werden kann, d.h. die Anschlagflä-
che der korrespondierenden Anlagefläche der Ankerhül-
se zur (dichtenden) Anlage gebracht werden kann, hat
es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der Grundkörper
im Bereich seiner Anschlagfläche zusätzlich eine, vor-
zugsweise kreisförmige, Nut zur Aufnahme von Verun-
reinigungspartikeln und dergl. aufweist.
[0017] Die Gesamtlänge des Grundkörpers des Mon-
tagestopfens ist vorzugsweise auf eine aus statischen
Gründen und unter dem Gesichtspunkt eines Korrosi-
onsschutzes der Ankerhülse gewünschte Betonüber-
deckung der Ankerhülse im Betonbauelement ausge-

richtet.
[0018] Der Grundkörper weist an seinem hinteren En-
de vorzugsweise eine Schalungsanlagefläche auf, die
sich von dessen Mantelfläche radial nach innen, d.h. in
Richtung auf eine Längsachse des Grundkörpers, er-
streckt. Dadurch kann im Bereich der im Betonbauteil
erzeugten Ankerstelle eine stufenfreie Oberfläche des
Betonbauteils realisiert und ein Abdruck eines Befesti-
gungsflansches wie dies bei bekannten Montagestopfen
gegeben ist, vermieden werden.
[0019] Damit der Montagestopfen an der Schalhaut
auch unter den in der Praxis auftretenden Kräften satt,
d.h. dichtend, aufliegen kann, überragt die Schalungs-
anlagefläche des Montagestopfens vorzugsweise das
Antriebsprofil in axialer Richtung nach hinten.
[0020] Eine gefestigte und dichte Anlage des Monta-
gestopfens an der Schalung kann weiter dadurch ver-
bessert werden, dass die Schalungsanlagefläche einen
angefasten inneren Umfangsabschnitt aufweist.
[0021] Das Antriebsprofil ist vorzugsweise ein Au-
ßensechskant. Dadurch kann der Montagestopfen auch
unter den im Baubereich ungünstigen Bedingungen mit
einem insbesondere für das Entfernen aus dem abge-
bundenen Beton erforderlichen ausreichend hohen
Drehmoment beaufschlagt werden. Für nochmals höhe-
re Drehmomente kann das Antriebsprofil auch ein Au-
ßen-Sechsrund sein, durch das das Drehmoment
großflächiger, d. h. mit geringerer Flächenpressung, in
das Antriebsprofil eingeleitet werden kann. Es versteht
sich, dass grundsätzlich jedes gängige Antriebsprofil,
wie etwa ein Spanner (Zweiloch), Innensechskant, In-
nensechsrund, oder dergl. eingesetzt werden kann.
[0022] Die Erfindung betrifft einen Montagestopfen
zum Montieren einer Ankerhülse an einer Schalung, um
diese in ein zu erstellendes Betonbauteil einzubetonie-
ren. Der Montagekörper weist einen konischen Grund-
körper auf, der an seinem vorderen Ende einen in die
Ankerhülse einschraubbaren Gewindeschaft und an sei-
nem hinteren Ende mit einem Antriebsprofil für ein Dreh-
werkzeug versehen ist. Der Montagestopfen weist einen
sich axial durch den Grundkörper und den Gewinde-
schaft erstreckende Durchgangskanal zum Befestigen
des Montagestopfens an der Schalung und eine am vor-
deren Ende des Grundkörpers angeordnete ringförmige
Anschlagsfläche für die Ankerhülse auf, die in radialer
Richtung über den Gewindeschaft vorsteht.
[0023] Es versteht sich, dass der Durchgangskanal
aus fertigungstechnischen Gründen auch geschlossen
sein kann, aber nur in einem Umfang, dass dieser Durch-
gangskanal von einem Befestigungsmittel durchstoßen
werden kann.
[0024] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des Gegenstands der Erfindung ergeben sich aus
der Beschreibung, den Ansprüchen und der Zeichnung.
Ebenso können die vorstehend genannten und die noch
weiter aufgeführten Merkmale je für sich oder zu mehre-
ren in beliebigen Kombinationen Verwendung finden.
[0025] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
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in der Zeichnung wiedergegebenen Ausführungsbei-
spiels näher erläutert.
[0026] Die gezeigte und beschriebene Ausführungs-
form ist nicht als abschließende Aufzählung zu verste-
hen, sondern hat vielmehr beispielhaften Charakter für
die Schilderung der Erfindung.
[0027] Die Figuren der Zeichnung zeigen den erfin-
dungsgemäßen Gegenstand stark schematisiert und
sind nicht maßstäblich zu verstehen. Die einzelnen Be-
standteile des erfindungsgemäßen Gegenstands sind so
dargestellt, dass ihr Aufbau gut gezeigt werden kann.
[0028] In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Montagestopfen, in
einer perspektivischen Ansicht;

Fig. 2 den Montagestopfen nach Fig. 1, wobei der
Montagestopfen an einer Schalung festgena-
gelt ist, in einer Schnittdarstellung; und

Fig. 3 den Montagestopfen nach Fig. 1, wobei der
Montagestopfen an einer Schalung festge-
schraubt und auf diesen eine Ankerhülse auf-
geschraubt ist, in einer Schnittdarstellung.

[0029] Fig. 1 zeigt einen Montagestopfen 10 zum Mon-
tieren einer Ankerhülse an einer Schalung, um die An-
kerhülse zur Bildung einer Ankerstelle in einem aus
Frischbeton zu erstellenden Betonbauteil einzubetonie-
ren. Der Montagestopfen 10 weist einen konischen
Grundkörper 12 auf, der an seinem vorderen Ende 14
mit einem in die Ankerhülse einschraubbaren Gewinde-
schaft 16 mit einem (hier metrischen) Außengewinde 18
versehen ist. Am hinteren Ende 20 des Grundkörpers 12
ist ein Antriebsprofil 22 für ein Drehwerkzeug angeord-
net. Das Antriebsprofil 22 ist bei dem hier gezeigten Aus-
führungsbeispiel als Außensechskant ausgebildet, kann
aber auch in hier nicht näher wiedergegebener Weise
eine beliebige andere Antriebsform, beispielsweise ei-
nen Innensechskant oder auch ein Spannerprofil (Zwei-
lochausnehmung), aufweisen.
[0030] Der Montagestopfen 10 weist zu dessen Befe-
stigung an einer Schalung, insbesondere einer Schal-
haut, einen auf dessen Längsachse 24 angeordneten
Durchgangskanal 26 auf, die sich durch den Grundkörper
12, den Gewindeschaft 16 und das Antriebsprofil 22 er-
streckt.
[0031] Der Durchgangskanal 26 weist einen auf den
Querschnitt von am Bau üblicherweise eingesetzten
Baunägeln bzw. Bauschrauben ausgerichteten Durch-
gangsquerschnitt 28 auf.
[0032] Der Grundkörper 12 weist einen vorderen und
einen hinteren Längenabschnitt 30, 32 auf, die axial hin-
tereinander angeordnet sind und die eine unterschiedli-
che Konizität, d.h. Veränderung ihres äußeren Durch-
messers, aufweisen. Der vordere Längenabschnitt 30
weist eine gegenüber dem hinteren Längenabschnitt 32
des Grundkörpers 12 stärkere Konizität auf und bildet

am vorderen Ende 14 des Grundkörpers 12 eine ringför-
mige Anschlagfläche 34 für die Ankerhülse. Die An-
schlagfläche 34 ist insgesamt plan ausgeführt und steht
in radialer Richtung über den Gewindeschaft 16 vor.
[0033] Der hintere Längenabschnitt 32 des Grundkör-
pers 12 ist bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
kürzer als der Gewindeschaft 16, kann aber nach einem
nicht näher dargestellten Ausführungsbeispiel auch eine
der Länge 36 des Gewindeschafts 16 entsprechende
oder größere Länge 36’ aufweisen.
[0034] Das Außengewinde 18 des Gewindeschafts 16
ist als selbsthemmendes Gewinde ausgeführt und er-
streckt sich vorliegend nicht vollständig bis zur Anschlag-
fläche 34 des Grundkörpers 12. Der Gewindeschaft 16
weist somit einen an den Grundkörper 12 angrenzenden
gewindefreien Schaftlängsabschnitt 38 auf.
[0035] Am hinteren Ende 20 des Grundkörpers 12 ist
eine Schalungsanlagefläche 40 für ein Anlegen bzw. Ab-
stützen des Montagestopfens 12 an einer Schalung bzw.
einer Schalhaut ausgebildet. Die Schalungsanlageflä-
che 40 erstreckt sich von einer Mantelfläche 42 des
Grundkörpers 12 radial nach innen in Richtung auf die
Längsachse 24 des Montagestopfens 10 und steht axial
nach hinten über das Antriebsprofil 22 hervor. Das An-
triebsprofil 22 ist damit in radialer Richtung von der Man-
telfläche 42 des Grundkörpers 12 vollständig überdeckt.
Die Schalungsanlagefläche 40 weist einen angefasten
inneren Umfangsabschnitt 44 auf.
[0036] Der Montagestopfen 10 ist vorliegend als
Spritzgussteil einstückig ausgebildet und besteht insge-
samt aus einem Kunststoff.
[0037] Fig. 2 zeigt den vorstehend erläuterten Monta-
gestopfen 10 in einer ersten Einbausituation an einer nur
ausschnittsweise wiedergegebenen Schalung (Schal-
haut) 46. Der Montagestopfen 10 ist über einen stirnseitig
in den Durchgangskanal 26 des Montagestopfens 10 ein-
geschlagenen Nagel 48 an der Schalung 46 befestigt.
Die Schalungsanlagefläche 40 des Montagestopfens 10
liegt an der Schalung 46 dichtend an.
[0038] Fig. 3 zeigt den Montagestopfen 10 in einer
zweiten Einbausituation an der Schalung (Schalhaut) 46.
Der Montagestopfen 10 ist an der Schalung 46 mittels
einer sich von deren Rückseite 46’ durch die Schalung
46 hindurch erstreckenden Schraube 48’ befestigt. Die
Schraube 48’erstreckt sich dabei vom hinteren Ende des
Grundkörpers 12 in den Durchgangskanal 26 des Mon-
tagestopfens 10 und greift mit ihrem selbstschneidenden
Gewinde in das Material des Montagestopfens 10 ein.
[0039] Auf den Gewindeschaft 16 des Montagestop-
fens 10 ist eine Ankerhülse 50 aufgeschraubt. Die An-
kerhülse 50 weist ein mit dem Außengewinde 18 des
Gewindeschafts 16 im Eingriff stehendes Innengewinde
52 auf. Eine an der Ankerhülse 50 angeordnete Anker-
platte 54 dient einer sicheren Verankerung der Anker-
hülse 50 in einem aus Frischbeton erstellten Betonbauteil
56.
[0040] Wie aus der Fig. weiter hervorgeht, liegt die An-
schlagfläche 34 des Montagestopfens 10 an einer dazu
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korrespondierenden stirnseitigen Anlagefläche 58 der
Ankerhülse 50 dichtend an. Dadurch wird ein Eindringen
von Zementmilch und/oder Frischbeton in die Ankerhül-
se 50 unterbunden. Die Mantelfläche 42 des Grundkör-
pers 12 des Montagstopfens schließt an eine Außenseite
60 der Ankerhülse 50 stufenfrei an.
[0041] Nachfolgend wird die Handhabung des Monta-
gestopfens 10 näher erläutert. In einem ersten Schritt
wird der Montagestopfen 10 mittels eines gewindezap-
fenseitig in die Durchgangskanal 26 eingeschlagenen
Nagels 48 an der Schalung 46 festgenagelt (Fig. 2).
[0042] Alternativ kann der Montagestopfen 10 auch
über eine von der Rückseite 46’ der Schalung 46 durch
die Schalung 46 hindurch in die Durchgangskanal 26 des
Montagestopfens 10 geschraubte Schraube 48’ an der
Schalung 46 befestigt werden (Fig. 3).
[0043] In einem nachfolgenden Schritt wird die Anker-
hülse 50 auf den Gewindeschaft 16 des an der Schalung
46 befestigten Montagestopfens 10 aufgeschraubt, bis
deren Anlagefläche 58 an der ringförmigen Anschlagflä-
che 34 dichtend anliegt.
[0044] Die Ankerhülse 50 ist nunmehr in einem defi-
nierten Abstand von der Schalung 46 angeordnet und
kann mit dieser in dem aus Frischbeton zu bildenden
Betonbauelement 56 eingegossen, d.h. einbetoniert,
werden.
[0045] Nach dem Abbinden des Frischbetons des Be-
tonbauelements 56 wird die Schalung 46 entfernt (Aus-
schalen).
[0046] In einem weiteren Arbeitsschritt wird der Mon-
tagestopfen 10 mittels eines an dem Antriebsprofil 22
angreifenden und hier nicht näher wiedergegebenen
Sechskant-Drehwerkzeugs aus der Ankerhülse 50 her-
ausgeschraubt. Ein zwischen dem Montagestopfen 10
und dem Betonbauelement 56 bestehender Reibschluss
wird dabei durch das an dem Montagestopfen 10 angrei-
fenden Drehmoment ohne Weiteres überwunden. Durch
die Konizität der Längenabschnitte 30, 32 und die Stei-
gung des Gewindes 18 hat sich der Montagestopfen 10
bereits nach einer kurzen Drehung vom Beton des Bau-
teils 56 gelöst und lässt sich danach mit nur geringem
Kraftaufwand vollständig lösen. Der Montagestopfen 10
kann somit auf einfache Weise aus dem Betonbauele-
ment 56 entfernt werden.
[0047] Die Ankerhülse 50 steht nunmehr für die Ver-
wendung als Ankerstelle für eine Kletterschalung bzw.
eines Gerüsts oder dergl. zur Verfügung und eignet sich
insbesondere als Gesimsanker.
[0048] Die Erfindung betrifft einen Montagestopfen 10
zum Montieren einer Ankerhülse an einer Schalung, um
die Ankerhülse in ein zu erstellendes Betonbauteil ein-
zubetonieren. Der Montagestopfen weist einen koni-
schen Grundkörper 12 auf, der an seinem vorderen Ende
14 einen in die Ankerhülse einschraubbaren Gewinde-
schaft 16 und an seinem hinteren Ende 20 ein Antriebs-
profil 22 für ein Drehwerkzeug aufweist. Der Montages-
topfen weist einen sich durch den Grundkörper 12 und
den Gewindeschaft 16 axial erstreckende Durchgangs-

kanal 26 zum Befestigen des Montagestopfens 10 an der
Schalung auf. Am vorderen Ende 14 des Grundkörpers
12 ist eine ringförmigen Anschlagsfläche 34 für die An-
kerhülse angeordnet, die in radialer Richtung über den
Gewindeschaft 16 vorsteht.

Patentansprüche

1. Montagestopfen (10) zum Montieren einer Ankerhül-
se (50) an einer Schalung (46), um die Ankerhülse
(50) in ein zu erstellendes Betonbauteil (56) einzu-
betonieren,
mit einem konischen Grundkörper (12), der an sei-
nem vorderen Ende (14) einen in die Ankerhülse (50)
einschraubbaren Gewindeschaft (16) und an seinem
hinteren Ende (20) ein Antriebsprofil (22) für ein
Drehwerkzeug aufweist, mit
einem sich durch den Grundkörper (12) und den Ge-
windeschaft (16) axial erstreckenden Durchgangs-
kanal (26) zum Befestigen des Montagestopfens
(10) an der Schalung (46), und mit
einer am vorderen Ende (14) des Grundkörpers (12)
angeordneten ringförmigen Anschlagsfläche (34) für
die Ankerhülse (50), die in radialer Richtung über
den Gewindeschaft (16) vorsteht, und
wobei der konische Grundkörper (12) zwei Längen-
abschnitte (30; 32) mit unterschiedlicher Konizität
aufweist.

2. Montagestopfen nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Montagestopfen (10) aus
einem Kunststoff gefertigt ist.

3. Montagestopfen nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Gewindeschaft (16) ein selbsthemmendes Außen-
gewinde (18) aufweist.

4. Montagestopfen nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Gewindeschaft (16) einen an den Grundkörper (12)
angrenzenden gewindefreien Schaftlängsabschnitt
(38) aufweist.

5. Montagestopfen nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein hinterer der beiden Län-
genabschnitte (30; 32) eine der Länge (36) des Ge-
windeschaft (16) entsprechende Länge (36’) auf-
weist oder kürzer als der Gewindeschaft (16) ist.

6. Montagestopfen nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (12) an seinem hinteren Ende (20) eine
Schalungsanlagefläche (40) aufweist, die sich von
dessen Mantelfläche (42) radial nach innen er-
streckt.
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7. Montagestopfen nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schalungsanlagefläche
(40) axial nach hinten über eine Außenoberfläche
(21) des Antriebsprofils (22) hervorsteht.

8. Montagestopfen nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schalungsanlagefläche
(40) einen angefasten inneren Umfangsabschnitt
(44) aufweist.

9. Montagestopfen nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Antriebsprofil (22) ein Außensechskant ist.
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